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Erläuterungsbericht

zum Durchführungsplan Nr. 42 der Stadt Neuß

Zweck der Maßnahme ist die geordnete Aufschließung des Gebietes zwischen Rheydter Straße, 
Quaxpfad und Selfkantstraße.

Das Gelände wird jetzt zum größten Teil als Gärten genutzt.
Der ungünstige Grundstückszuschnitt läßt teilweise eine geordnete Bebauung nicht zu.

Die eingeschossigen Häuser sollen 48° geneigte Dächer erhalten.
Selbständige Wohnungen im Dachgeschoß sind zugelassen.

Die zweigeschossigen Häuser an der Rheydter Straße sollen sich der vorhandenen Bebauung 
anpassen.

Die Selfkantstraße wird Einbahnstraße mit der Einfahrt von der Rheydter Straße zwischen den 
Häusern Rheydter Straße 124 und 130. Der Quaxpfad kann in beiden Richtungen befahren werden. 
Seine Verlängerung führt in das Wasserschutzgebiet nördlich der Eisenbahn Neuß / M.-Gladbach.

Der Anschluß an die städtischen Versorgungsleitungen ist gesichert. Desgleichen die Abführung der 
Abwässer in das städtische Kanalnetz.

Träger der Maßnahme ist die Stadt Neuß. 


